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Aufnahmeordnung - IVD Süd e.V. 
 
 
In der Fassung des Beschlusses der IVD Süd 
Online-Mitgliederversammlung am 26.11.2020 
 
 

§ 1 
Mitgliedsarten 

 
(1) Im Immobilienverband Deutschland IVD 

Verband der Immobilienberater, Makler, 
Verwalter und Sachverständigen Region 
Süd e.V. (nachfolgend IVD Süd genannt) 
gibt es folgende Mitgliedsarten: 
 
1. Ordentliche Mitgliedschaft 

 Einzelmitglieder (natürliche oder ju-
ristische Personen) 

 Zweitmitglieder 
(Filialunternehmen, Mitglieder von 
Organen oder Mitarbeiter eines Un-
ternehmens, welches bereits Mitglied 
im Verband ist) 

 Großunternehmen (juristische Perso-
nen, die in mehr als zwei Regional-
verbandsgebieten repräsentiert wer-
den, beispielsweise durch eine Be-
triebsstätte, einen Handelsvertreter 
oder einen Kooperationspartner, der 
unter der Firma des Großunterneh-
mens tätig ist) 

 Seniorenmitglieder 
 Existenzgründer 
 Ehrenmitglieder 

 
2. Modifizierte ordentliche Mitglied-

schaft 
 Angestelltenmitgliedschaft 

 
3. Juniorenmitgliedschaft (IVD Young 

Professionals), vorläufige und außer-
ordentliche Mitgliedschaft 

 
4. Fördermitgliedschaft 

 Branchenverwandte Unternehmen 
 Verbände/Ausbildungseinrichtung 

 
(2) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder rich-

ten sich nach den einschlägigen Bestim-
mungen der Satzungen des IVD Süd und 
des Immobilienverband Deutschland IVD 
Bundesverband der Immobilienberater, Mak-
ler, Verwalter und Sachverständigen e.V. 
(nachfolgend IVD Bundesverband genannt). 

 
(3) Ist eine juristische Person ordentliches Mit-

glied im IVD Süd, muss diese eine bevoll-
mächtigte Person als Ansprechpartner be-
nennen, die das Stimmrecht auf der Mitglie-
derversammlung ausübt. 

 

(4) Mitglieder können auf Antrag die Senioren-
mitgliedschaft erwerben, wenn sie das 65. 
Lebensjahr vollendet haben und sie ihr Ge-
werbe abgemeldet haben und keine gewerb-
liche Branchentätigkeit ausüben, hiervon 
unabhängig, wenn sie das 75. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie behalten die Rechte 
und Pflichten eines ordentlichen Mitglieds. 
 

(5) Die Juniorenmitgliedschaft (IVD Young Pro-
fessionals) kann bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres beantragt werden. Während 
der Mitgliedschaft darf keine Gewerbean-
meldung bestehen und/oder erfolgen. 

 
 

§ 2 
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme im IVD Süd 

und im IVD Bundesverband ist, dass der 
Bewerber 
 im Sinne des § 34 c GewO persönlich 

zuverlässig ist, 
 sich in geordneten Vermögensverhält-

nissen befindet, 
 soweit für seine Tätigkeit gesetzlich vor-

geschrieben, eine Gewerbeerlaubnis 
nach § 34 c GewO besitzt, 

 soweit es sich um eine juristische Per-
son handelt, einen Auszug aus dem 
Handelsregister vorlegt, 

 über ausreichende Fachkenntnisse ver-
fügt, was in der Regel der Fall ist, wenn 
der Bewerber entweder 
 die Ausbildung zum Immobilienfach-

wirt oder 
 die erfolgreiche Teilnahme an IHK-

Zertifikatslehrgängen oder 
 die Ausbildung zum Immobilienkauf-

mann/zur Immobilienkauffrau bzw. 
die zum Kaufmann/-frau der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft 
nachweist 

und 
 grundsätzlich über eine mehrjährige 

Berufserfahrung in der Immobilien-
wirtschaft verfügt oder 

 ein Studium mit immobilienwirt-
schaftlichem Schwerpunkt abge-
schlossen hat,  

 
Weist der Bewerber keine ausreichen-
den Fachkenntnisse oder keine abge-
schlossene immobilienwirtschaftliche 
Ausbildung oder mehrjährige Berufser-
fahrung nach, kann der Verband ein 
Fachkundegespräch oder eine schriftli-
che Prüfung verlangen. 
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Soweit der Bewerber ein Großunter-
nehmen ist, muss die Sachkunde auch 
durch eine Zertifizierung nach DIN 
15733 nachgewiesen werden. 
 

 zwei Branchenreferenzen vorlegt, bei 
welchen sich der IVD über die Tätigkeit 
und den Ruf des Bewerbers informieren 
kann, 

 sowie die Einhaltung der Empfehlungen 
des Verbandes zur Deckung von Versi-
cherungsfällen, insbesondere den Ab-
schluss einer Betriebs- und Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung nach-
weist, die für die Dauer der Mitglied-
schaft zu unterhalten ist.  

 an der ab dem 01.01.2009 vom Bundes-
verband abgeschlossenen Vertrauens-
schadenversicherung teilnimmt, 

 keinen Negativeintrag in der Schufa 
aufweist, 

 die Verpflichtung aus der Bundessat-
zung im Falle der Einleitung eines Ver-
fahrens des Ombudsmanns einhält. 

 die Bedingungen nach der Aufnahme-
ordnung des IVD Bundesverbandes und 
des IVD Süd erfüllt. 

 
(2) Voraussetzung für die Aufnahme als orden-

tliches Mitglied im IVD ist eine Betätigung mit 
immobilienwirtschaftlichem Bezug. 

 
(3) Vorläufiges Mitglied kann werden, wer noch 

nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt, die übrigen Voraussetzungen für 
den Erwerb der Mitgliedschaft aber erfüllt. 
Vorläufige Mitglieder sind verpflichtet, sich 
fachlich weiterzubilden und spätestens in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren nach der 
wirksamen Aufnahme den Nachweis der er-
forderlichen Fachkunde zu erbringen; an-
dernfalls endet die vorläufige Mitgliedschaft. 
Wird der Fachkundenachweis erbracht, geht 
die vorläufige in eine ordentliche Mitglied-
schaft, auf Antrag in eine Angestelltenmit-
gliedschaft, über.  

 
(4) Mitglieder - mit Ausnahme der Fördermit-

glieder - sind, soweit es sich um natürliche 
Personen handelt, gehalten, an den Berufs-
bildungsmaßnahmen des jeweiligen IVD 
Regionalverbandes, in dem sie Mitglied sind, 
teilzunehmen. Sie sind berechtigt, an den 
Veranstaltungen des IVD Bundesverbandes 
teilzunehmen. 

 
(5) Der Bewerber ist mit der Aufnahme in den 

IVD Süd und in den IVD Bundesverband 
verpflichtet:  
a) Satzung und die Ordnungen des IVD 

Bundesverband und des IVD Süd 

b) Beitragsordnung des IVD Bundesver-
band und des IVD Süd 

c) IVD - Standesregeln für Makler und 
Hausverwalter 

d) IVD - Wettbewerbsregeln 
e) Geschäftsgebräuche für Gemeinschafts-

geschäfte unter Maklern 
f) Prüfungsordnung für die IVD-

Fachkundeprüfung 
anzuerkennen und zu beachten. 
 
Soweit es sich um ein Großunternehmen 
handelt, ist dieses gehalten, eine Zertifizier-
ung nach DIN 15733 aufrechtzuhalten. 

 
(6) Das Aufnahmegesuch ist schriftlich an den 

IVD Süd zu richten. Der Verband entschei-
det über das Aufnahmegesuch im eigenen 
Namen und zugleich vorläufig im Namen des 
IVD Bundesverband. Widerspricht der IVD 
Bundesverband der Aufnahmeerklärung 
nicht innerhalb von zwei Wochen durch Be-
kanntgabe an den IVD Süd, gilt die Aufnah-
me in den IVD Bundesverband als endgültig 
erfolgt. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Aufnahmeordnung tritt mit Wirkung 

vom 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2) Die Aufnahmeordnung ist so lange rechts-

wirksam, bis sie durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung abgeändert wird. 

 
 




